
Rundblick

Ausgabe Jänner 2020

Entscheidung für die nächsten 5 Jahre!
Die nächsten 5 Jahre für unsere Marktgemeinde 
entscheiden sich am 26. Jänner 2020. Hier geht es in 
erster Linie darum die gute Infrastruktur zu erhalten und 
weiter auszubauen. Um die sehr hohe Lebensqualität 
in Neudorf, Kirchstetten und Zlabern auch bei knappen 
Budgets weiterhin garantieren zu können, braucht es 
keine Experimente, sondern auch zukünftig eine gut 
durchdachte, wirtschaftlich sparsame Gemeindepolitik. 
Wesentlich dabei ist, wer als Bürgermeister in Zukunft 
die Geschicke unserer Marktgemeinde leiten soll. 

Denn folgendes ist fix: 
• Es treten doppelt so viele Parteien 
 als das letzte Mal an. 
• Es wird einen neuen Bürgermeister geben, 
 denn Ernestine Rauscher tritt nicht mehr an. 
• Der Bürgermeister wird nicht automatisch von 
 der stimmenstärksten Partei gestellt, sondern von 
 einer Mehrheit im Gemeinderat. 

Gemeinsam mit meinem großen Team bewerbe ich mich 
um das Amt des Bürgermeisters. Ich bin seit 2014 Vize-
Bürgermeister und seit 2005 im Gemeinderat. In den ver-
gangenen Jahren arbeitete ich federführend bei vielen 
wichtigen Projekten wie die Nahversorgung, Arzthaus, 
Neu- und Umbau der Kabinen am Sportplatz, usw. mit.
Mein neuer Vorschlag ist es, zukünftig parteiübergreifende 
themenbezogene BürgerInnengespräche ins Leben zu 
rufen. Es sollen miteinander neue Angebote speziell für 
Jugendliche, Familien und Senioren entwickelt werden. 
Vorbild dazu ist der erfolgreiche BürgerInnenbeteiligungs-
prozess zur Einführung der neuen Straßennamen. Hier 
haben verschiedenste Personen (jung & alt, Frauen & 
Männer) aus allen politischen Lagern und aus allen drei 
Dörfern konstruktiv an dem Thema gearbeitet. Parallel 

dazu werden wir wichtige Zukunftsthemen, wie beispiels-
weise die nachhaltige Wasserversorgung aller Teiche in 
Neudorf, Kirchstetten und Zlabern, in Angriff nehmen.

 Ihr

Stephan Gartner und das Team der
Volkspartei Neudorf – Kirchstetten – Zlabern

„Wenn Sie wollen, dass ich Ihr Zukunfts-Bürgermeister werde,
dann bitte ich um Ihre persönliche Vorzugsstimme.“

Vielen Dank, Ihr Stephan Gartner

miteinander
Zukunft

gestalten

Stephan Gartner
Zukunftsbürgermeister
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Neudorf im Weinviertel
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Die Vergangenheit: erfolgreich umgesetzte Projekte!

2015

2016

2017

2018

Nahversorgung gesichert – 
Eröffnung Spar Fiby

Neue Friedhofsmauer in Kirchstetten

Gottfried Leicher Arzthaus eröffnet

Belagsanierung „Kleine Zeile“ Zlabern 

Erfolgreiche Bürgerbeteiligung zur Einführung von Straßenbezeichnungen

Jugendzentrum wiedereröffnet

Sanierung „Dorfstraße“ Kirchstetten
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Die Vergangenheit: erfolgreich umgesetzte Projekte!

2018

2019
Belagsanierung „Venusberg“ Neudorf

Eröffnung Generationenpark

Sanierung der Aufbahrungshalle

Neugestaltung der „Feldstraße“ Neudorf

Neubau & Sanierung Kabinen und 
Tribünen Sportplatz Neudorf

Start Generalsanierung L23
„Laaer-, Zlaberner Straße“

Abschluss Umrüstung auf energie-
sparende Straßenbeleuchtung

Neues Löschfahrzeug für FF Neudorf



Unser Team für Neudorf
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Stephan Gartner
Angestellter

Clemens Manhart
Angestellter

Hans-Jürgen Leitner
Maschinenbautechn.

Rainer Löffelmann
Diplompfleger

Leopold Manhart
Pensionist

Bernd Schuster
Angestellter

Adele Gaischnek
Pensionistin

Aloisia Gartner
Pensionistin

Marcel Stöger
Landwirt

Leopold Lippert
techn. Angestellter

Johann Fink
Bio-Landwirt

Renate Pelzer
med. tech. Fachkraft

Ewald Fiby
Kaufmann

Josef Fritz
Landesbediensteter

Erwin Strebl
Pensionist

Gertrude Öhler
Pensionistin

Bernhard Mahr
Bankangestellter

Lorenz Strebl
Polizist

Martha Hofer
Angestellte

Johann Straßer
Pensionist

Christian Lehner
Vertriebs-Angestellter

Günter Hofer
Landwirt

  Unsere Zukunfts-Themen für mehr Lebensqualität!
• Parteiübergreifende themenbezogene BürgerInnengespräche für neue Angebote 
 für Sport, Kultur, Freizeit sowie Jugend, Familien, Senioren usw., Wasser & Grünraum
• Mitwirkung bei Gesunder Gemeinde und Familienfreundlicher Gemeinde
• Projektentwicklung: „Reaktivierung alter Hochbehälter Zlabern & Bau einer 
 Nutzwasserleitung Zlabern – Neudorf“ zur nachhaltigen Sicherung der 
 Wasserversorgung der Teiche in Neudorf und Zlabern 
• Sicherung der Bewässerung des Sportplatzes Neudorf durch Nutzwasserleitung
• Projektentwicklung: Brunnen für Wasserversorgung Kirchstetter Landschaftsteich

Thomas Haunold
Landwirt

Elias Fritz
Landwirt

Die Zukunft: starkes Team - starke Themen - hohe Lebensqualität 

Patricia Ollinger
Diplomkrankenschwester



 Straßenbau 
• Zügige Fertigstellung der Generalsanierung der L23 „Laaer- & Zlaberner Straße“
• Belagsanierung „Hauptstraße“ Zlabern
• Weiterbau der Siedlungsstraßen „Am Grund“
• Projektneubewertung: Rad- & Fußweg zum Staatzer Bahnhof
• Weiterführung einer bedarfsorientierten Gemeindestraßen-, 
 Gehsteig- und Feldwegsanierung 

 Infrastruktur
• Aufschließung von neuen Bauplätzen in Neudorf & Zlabern
• Bauen im Ortskern – Entwicklung einer möglichen 
 Abriss- bzw. Renovierungsförderung
•	 Ideenfindung	für	ein	mögliches	Veranstaltungszentrum
• Urnenwand für Friedhof Neudorf
• Verbesserung der Verkehrssicherheit am „Hauptplatz“ Neudorf

 Familien, Freizeit, Umweltschutz, Vereine
• Ausbau der Nachmittagsbetreuung 
 für Kindergarten und Volksschule
• Bestandssicherung & Ausbau der Rad-, 
 Lauf- & Nordic Walking Wege sowie der Spielplätze
•	 Klimaschutz:	Neupflanzung	von	Bäumen, 
	 Pflege	Altbestand	in	allen	drei	Dörfern 
• Blumenwiesen für Bienen und Insekten 
• Vereine & Feuerwehren sind das Rückgrat 
 einer funktionierenden Dorfgemeinschaft. 
 Deshalb werden wir diese auch zukünftig bestmöglich 
 fördern und unterstützen.

Unser Team für Zlabern

Unser Team für Kirchstetten
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Bernhard Hauer
Landwirt

Ernestine Rauscher
Pensionistin

Gerhard Strof
Landwirt

Mario Bergkessel
Landwirt

Andreas Zohmann
Gemeindebediensteter

Barbara Rauscher
Bankangestellte

Karin Schmidl
Landwirtin

Manfred Graf
Pensionist

Franz Doneus
Gemeindebediensteter

Johann Kichler
Landwirt

Konrad Wiesmann
Landwirt

Heinrich Reiss
Landwirt

Andreas Rindhauser
Straßenerhaltungsfachm.

Die Zukunft: starkes Team - starke Themen - hohe Lebensqualität 

Q2: Wie zufrieden sind Sie mit der Lebensqualität in unserer Gemeinde?

Wie zufrieden sind Sie mit der Lebensqualität
in unserer Gemeinde?

Sensationelle 93,53 % (!!!)
sind mit der Lebensqualität in

Neudorf, Kirchstetten und Zlabern
sehr zufrieden bzw. zufrieden
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Ein starkes Zukunftsteam
für mehr Lebensqualität!

Wussten Sie, dass ...

Viele junge neue und viele erfahrene Frauen und Männer bilden das Team der ÖVP 
für Neudorf, Kirchstetten und Zlabern und kommen aus allen Berufs- und Alters- 
gruppen. Sie zählen zu denjenigen Menschen, die sich in den Vereinen, den Feuer-
wehren unserer Großgemeinde oder einfach dafür bekannt sind, dass sie sich zum 
Wohle unserer MitbürgerInnen engagieren. 

F 14 
(§ 46 Abs.2 NÖ GRWO 1994) 

 
 
 

Amtlicher Stimmzettel 
 

für die Gemeinderatswahl am ……….. in der Gemeinde ………..………….…………… 
 

Liste 
Nr. 

Für die gewählte 
Partei im Kreis 

ein 
X 

einsetzen 

Kurzbezeichnung Parteibezeichnung 

1 
 

ÖVP Volkspartei Mustergemeinde 

2  … … 

3  … … 

4  … … 

usw. … ... … 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

Raum für Vorzugsstimme(n) 

 

So funktioniert die Briefwahl:

1. Wahlkarte beantragen
2. Stimme abgeben
3. Stimmzettel in Wahlkuvert und dieses in die Wahlkar-

te geben
4. Wahlkarte persönlich unterschreiben
5. Wahlkarte in voradressiertes Überkuvert geben
6. Überkuvert in Postkasten werfen

Vorsicht! Ganz wichtig!
Bitte persönlich unterschreiben!

WahlkuvertStimmzettel Wahlkarte

 „F 12 
(§ 38 NÖ GRWO 1994) 

Wahlkarte (200 x 280 mm) – Vorderseite 

WA H L K A R T E  D E R  G E M E I N D E  … … … … … … … … … … … … … … … …  
F Ü R  D I E  G E M E I N D E R AT S WA H L X X X X  
Wahlsprengel Nr. Wählerverzeichnis Nr. Raum für Barcode 

oder QR-Code 

Name Geburtsjahr Anschrift 

Bürgermeister(in) 
Für den/die Bürgermeister(in) 

 RS 

 

………………………...………..., am ……………..…                                         …………………………..………. 

Mit meiner nebenstehenden Unterschrift 
erkläre ich eidesstattlich, dass ich das 
Wahlrecht persönlich, unbeobachtet und 
unbeeinflusst ausgeübt habe. 

Eigenhändige Unterschrift: 

➢ Mit der Wahlkarte können Sie Ihre Stimme im Wege der Briefwahl vom Inland oder vom 
Ausland aus sofort nach Erhalt der Wahlkarte abgeben: 

1. Füllen Sie bitte den Stimmzettel aus. 
2. Legen Sie den Stimmzettel in das Wahlkuvert, legen Sie das Wahlkuvert in die Wahlkarte und 

kleben Sie die Wahlkarte zu. 
3. Geben Sie die eidesstattliche Erklärung ab, indem Sie eigenhändig unterschreiben. 
4. Legen Sie die Wahlkarte in das große voradressierte Überkuvert und kleben Sie auch dieses zu. 
5. Sorgen Sie dafür, dass die Wahlkarte rechtzeitig (spätestens am Wahltag, 6.30 Uhr) bei der 

zuständigen Gemeindewahlbehörde einlangt. Sie können Ihre Wahlkarte unfrankiert in einen 
Briefkasten einwerfen, auf einem Postamt aufgeben oder bei der zuständigen 
Gemeindewahlbehörde abgeben. 

➢ Sie können die Wahlkarte am Wahltag verwenden: 
• Durch persönliche Stimmabgabe vor jeder Sprengelwahlbehörde der diese Wahlkarte 

ausstellenden Gemeinde, indem Sie die nicht zugeklebte Wahlkarte dem Leiter der 
Sprengelwahlbehörde übergeben. Der Wahlleitung ist eine Urkunde oder sonstige amtliche 
Bescheinigung, aus welcher Ihre Identität hervorgeht (z.B. Personalausweis, Pass, Führerschein 
oder jeder amtliche Lichtbildausweis) vorzulegen. 

• Durch Übermittlung der unterschriebenen und zugeklebten Wahlkarte (persönlich oder per 
Boten/Botin) an die für Sie zuständige Sprengelwahlbehörde bis zum Schließen des Wahllokals. 

• Wenn Ihnen der Besuch des zuständigen Wahllokals am Wahltag infolge mangelnder Geh- und 
Transportfähigkeit, sei es aus Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen oder wegen Ihrer 
Unterbringung in gerichtlichen Gefangenenhäusern, Strafvollzugsanstalten, im 
Maßnahmenvollzug oder in Hafträumen unmöglich ist, können Sie mit dieser Wahlkarte in einem 
Anstaltssprengel – falls eingerichtet – oder vor einer besonderen Wahlbehörde (auch „fliegende 
Wahlbehörde“ genannt) abgeben. Der Wahlleitung ist eine Urkunde oder sonstige amtliche 
Bescheinigung, aus welcher Ihre Identität hervorgeht (z.B. Personalausweis, Pass, Führerschein 
oder jeder amtliche Lichtbildausweis) vorzulegen. 

Beachten Sie bitte unbedingt: Wenn Sie die Wahlkarte als Briefwahlkarte verwenden, muss sie 
spätestens am Wahltag, 6.30 Uhr, bei der zuständigen Gemeindewahlbehörde einlangen oder 
am Wahltag im zuständigen Wahllokal bis zum Wahlschluss abgegeben werden. 
Abhanden gekommene oder unbrauchbar gewordene Wahlkarten darf die Gemeinde 
ausnahmslos nicht ersetzen!” 
 

Max Mustermann

Mustergemeinde 26.1.2020

 „F 12 
(§ 38 NÖ GRWO 1994) 

Wahlkarte (200 x 280 mm) – Vorderseite 

WA H L K A R T E  D E R  G E M E I N D E  … … … … … … … … … … … … … … … …  
F Ü R  D I E  G E M E I N D E R AT S WA H L X X X X  
Wahlsprengel Nr. Wählerverzeichnis Nr. Raum für Barcode 

oder QR-Code 

Name Geburtsjahr Anschrift 

Bürgermeister(in) 
Für den/die Bürgermeister(in) 

 RS 

 

………………………...………..., am ……………..…                                         …………………………..………. 

Mit meiner nebenstehenden Unterschrift 
erkläre ich eidesstattlich, dass ich das 
Wahlrecht persönlich, unbeobachtet und 
unbeeinflusst ausgeübt habe. 

Eigenhändige Unterschrift: 

➢ Mit der Wahlkarte können Sie Ihre Stimme im Wege der Briefwahl vom Inland oder vom 
Ausland aus sofort nach Erhalt der Wahlkarte abgeben: 

1. Füllen Sie bitte den Stimmzettel aus. 
2. Legen Sie den Stimmzettel in das Wahlkuvert, legen Sie das Wahlkuvert in die Wahlkarte und 

kleben Sie die Wahlkarte zu. 
3. Geben Sie die eidesstattliche Erklärung ab, indem Sie eigenhändig unterschreiben. 
4. Legen Sie die Wahlkarte in das große voradressierte Überkuvert und kleben Sie auch dieses zu. 
5. Sorgen Sie dafür, dass die Wahlkarte rechtzeitig (spätestens am Wahltag, 6.30 Uhr) bei der 

zuständigen Gemeindewahlbehörde einlangt. Sie können Ihre Wahlkarte unfrankiert in einen 
Briefkasten einwerfen, auf einem Postamt aufgeben oder bei der zuständigen 
Gemeindewahlbehörde abgeben. 

➢ Sie können die Wahlkarte am Wahltag verwenden: 
• Durch persönliche Stimmabgabe vor jeder Sprengelwahlbehörde der diese Wahlkarte 

ausstellenden Gemeinde, indem Sie die nicht zugeklebte Wahlkarte dem Leiter der 
Sprengelwahlbehörde übergeben. Der Wahlleitung ist eine Urkunde oder sonstige amtliche 
Bescheinigung, aus welcher Ihre Identität hervorgeht (z.B. Personalausweis, Pass, Führerschein 
oder jeder amtliche Lichtbildausweis) vorzulegen. 

• Durch Übermittlung der unterschriebenen und zugeklebten Wahlkarte (persönlich oder per 
Boten/Botin) an die für Sie zuständige Sprengelwahlbehörde bis zum Schließen des Wahllokals. 

• Wenn Ihnen der Besuch des zuständigen Wahllokals am Wahltag infolge mangelnder Geh- und 
Transportfähigkeit, sei es aus Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen oder wegen Ihrer 
Unterbringung in gerichtlichen Gefangenenhäusern, Strafvollzugsanstalten, im 
Maßnahmenvollzug oder in Hafträumen unmöglich ist, können Sie mit dieser Wahlkarte in einem 
Anstaltssprengel – falls eingerichtet – oder vor einer besonderen Wahlbehörde (auch „fliegende 
Wahlbehörde“ genannt) abgeben. Der Wahlleitung ist eine Urkunde oder sonstige amtliche 
Bescheinigung, aus welcher Ihre Identität hervorgeht (z.B. Personalausweis, Pass, Führerschein 
oder jeder amtliche Lichtbildausweis) vorzulegen. 

Beachten Sie bitte unbedingt: Wenn Sie die Wahlkarte als Briefwahlkarte verwenden, muss sie 
spätestens am Wahltag, 6.30 Uhr, bei der zuständigen Gemeindewahlbehörde einlangen oder 
am Wahltag im zuständigen Wahllokal bis zum Wahlschluss abgegeben werden. 
Abhanden gekommene oder unbrauchbar gewordene Wahlkarten darf die Gemeinde 
ausnahmslos nicht ersetzen!” 
 

Max Mustermann

voradressiertes Überkuvert

Antrag Frist Identitätsnachweis

online 
(wahlkartenantrag.at)

bis 22. Jänner Für die Beantragung ist ein  
Identitätsnachweis erforderlich.  

Zum Beispiel:
• Lichtbildausweis
• Antragscode der zugestellten 

Wahlinformation oder
• Bürgerkarte/Handy-Signatur

schriftlich  
(Brief, Fax oder E-Mail)

bis 22. Jänner

mündlich 
(bei Ihrem  

Gemeindeamt)

bis 24. Jänner  
um 12 Uhr

➜ … der Bürgermeister von der 
Mehrheit der GemeinderätInnen 
im Gemeinderat bestimmt wird?

➜ … nicht automatisch die stärkste 
Partei den Bürgermeister stellt?

➜ … Sie mehrere Vorzugsstimm-
zettel von ÖVP KandidatInnen in 
das Wahlkuvert stecken können? 

Sonntag

26. Jänner
Stephan Gartner

  und das Team

   der ÖVP

     Neudorf

      Kirchstetten

        Zlabern


